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Bekanntmachung ' 
des Staatsvertrags 

über die Vergabe von Studienplätzen 

Vom 18. Januar 1993 

Der Landtag des Freistaates Bayern hat mit Be
schluß vom 17.Dezember 1992 dem am 12. März 
1992 unterzeichneten Staatsvertrag über die Ver
gabe vop Studienplätzen zugestimmt. Der Staats
vertrag wird nachstehend bekanntgemacht. 

Der Tag, an dem der Vertrag nach seinem Art. 22 
Abs.l in Kraft tritt, wird im Gesetz- und Verord
nungsblatt bekanntgegeben werden. 

München, den 18. Januar 1993 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Dr. h. c. Max S t r e i b I 

Staatsvertrag 
über die Vergabe von Studienplätzen 

Das Land Baden-Württemberg, 

der Freistaat Bayern, 

das Land Berlin, 

das Land Brandenburg, 

die Freie Hansestadt Bremen, 

die Freie und Hansestadt Hamburg, 

das Land Hessen, 

das Land Mecklenburg-Vorpommern, 

das Land Niedersachsen, 

das Land Nordrhein-Westfalen, 

das Land Rheinland-Pfalz , 

das Saarland, 

der Freistaat Sachsen, 

das Land Sachsen-Anhalt, 

das Land Schleswig-Holstein und 

das Land Thüringen 

(im folgenden: "die Länder" genannt) 

schließen nachstehenden Staatsvertrag: 

Artikel 1 

Aufgaben der Zentralstelle 

(1) 1 Die auf Grund des Staatsvertrages über die 
Vergabe von Studienplätzen vom 20 . Oktober 1972 
als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts er
richtete Zentralstelle für die Vergabe von Studien
plätzen (Zentralstelle) mit dem Sitz in Dortmund 
hat die Aufgabe, 

1. Studienplätze für das erste Fachsemester an 
staatlichen Hochschulen in Verteilungsverfah
ren oder Auswahlverfahren zu vergeben (Verfah
ren der Zentralstelle), 

2. das Feststellungsverfahren (Artikel 14) durch
zuführen, mit Ausnahme der Entwicklung des 
Tests sowie der Organisation der Testabnahme 
an den Testorten, 

3. für einheitliche Maßstäbe zur Festsetzung von 
Zulassungszahlen zu sorgen. 

2Die Vergabe der Studienplätze und die Durchfüh
rung des Feststellungsverfahrens erfolgen für 
Deutsche sowie für ausländische und staatenlose 
Bewerber, die Deutschen gleichgestellt sind. 3Deut
sehen gleichgestellt sind Staatsangehörige eines 
anderen Mitgliedsstaates der Europäischen Ge
meinschaft sowie sonstige ausländische und staa
tenlose Bewerber, die eine deutsche Hochschulzu
gangsberechtigung besitzen. 

(2) Die Zentralstelle kann ferner auf Antrag ein
zelner oder mehrerer Länder und gegen Erstattung 
der entstehenden Kosten für Hochschulen dieser 
Länder besondere zentrale, auch gemeinsame Ver
teilungsverfahren oder Auswahlverfahren durch
führen . 

Artikel 2 

Rechtsstellung der Zentralstelle 

(1) ISoweit in diesem Staatsvertrag oder in den 
Rechtsverordnungen nach Artikel 16 nichts ande
res bestimmt ist, gilt das Recht des Sitzlandes. 2Die 
Zentralstelle gilt für die Anwendung des Rechts des 
Sitzlandes zugleich als dessen Einrichtung. 

(2) Die in der Zentralstelle tätigen Beamten, An
gestellten und Arbeiter sind Bedienstete des Sitz
landes. 

(3) Der für das Hochschulwesen zuständige Mi
nister des Sitzlandes führt die Rechtsaufsicht und 
unbeschadet der Entscheidungen des Verwaltungs
ausschusses die Fachaufsicht über die Zentralstelle. 
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Artikel 3 

Organe der Zentralstelle 

Organe der Zentralstelle sind: 

1. der Verwaltungsausschuß, 

2. der Beirat, 

3. der Leiter. 

Artikel 4 

Der Verwaltungsausschuß 

(1) IDem Verwaltungs ausschuß gehören als Mit
glieder je ein Vertreter der für das Hochschulwesen 
zuständigen Landesministerien an. 2ZU den Sit
zungen des Verwaltungsausschusses kann der 
Bund zwei Vertreter mit beratender Stimme ent
senden. 3Der Verwaltungsausschuß kann weitere 
Teilnehmer hinzuziehen. 

(2) Der Verwaltungsausschuß beschließt über: 

1. Vorschläge für die von den Ländern zu erlas
senden Rechtsverordnungen (Artikel 16), 

2. die Einbeziehung von Studiengängen in das 
Verfahren der Zentralstelle (Artikel 8 Abs. 1), 

3. die Verfahrensart (Artikel 8 Abs. 2 und 3), 

4. die Aufhebung der Einbeziehung (Artikel 8 
, Abs. 4), 

5. den als Feststellungsverfahren einzusetzenden 
Test sowie über die mit der Durchführung und 
Bewertung des Tests zusammenhängenden Fra
gen, 

6. Anträge nach Artikel 1 Abs. 2, 

7. den Haushaltsvorentwurf und die Feststellung 
der Jahresrechnung (Artikel 17), 

8. die Zustimmung zur Besetzung von Stellen von 
leitenden Bediensteten, 

9. die gemeinsame Geschäftsordnung für sich und 
den Beirat sowie über die Geschäftsordnung 
und die Richtlinien für die Arbeit der Zentral
stelle einschließlich der Information von Stu
dienberatungsstellen und Studienbewerbern, 

10 . die statistische Auswertung der bei der Zentral
steIle anfallenden Daten und deren Veröffent
lichung. 

(3) 1 Der Verwaltungs ausschuß ist beschlußfä
hig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder an
wesend ist. 2Ein Land kann den Vertreter eines an
deren Landes zur Ausübung seines Stimmrechts er
m ächtigen. 

(4) 1 Der Verwaltungsausschuß faßt seine Be
schlüsse mit einer Mehrheit von drei Vierteln der 
abgegebenen Stimmen. 2In den Fällen des Absat
zes 2 Nrn. 1 bis 3 und 5 ist eine Mehrheit von drei 
Vierteln der Stimmen der Mitglieder erforderlich. 
31m Falle des Absatzes 2 Nr.4 genügt die Mehrheit 
der Stimmen der Mitglieder. 

Artikel 5 

Der Beirat 

(1) 1 Dem Beirat gehört je Land ein von den staat
lichen Hochschulen des Landes nach Landesrecht 

bestimmter Vertreter an. 2Die Mitglieder des Ver
waltungsausschusses können an den Sitzungen des 
Beirates teilnehmen. 3Sie sind auf Verlangen jeder
zeit zu hören. 

(2) IDer Beirat kann Empfehlungen zu den in 
Artikel 4 Abs. 2 Nrn. 1 bis 4 und 10 genannten Ange
legenheiten geben. 2Er ist vor einem Beschluß des 
Verwaltungsausschusses nach Artikel 4 Abs. 2 
Nrn. l bis 4 zu hören. 

Artikel 6 

Der Leiter 

(1) Der Leiter wird durch den für das Hochschul
wesen zuständigen Minister des Sitzlandes im Ein
vernehmen mit dem Verwaltungsausschuß bestellt. 

(2) 1 Der Leiter vertritt die Zentralstelle gericht
lich und außergerichtlich. 2Er führt die Geschäfte 
der Zentralstelle. 

Artikel 7 

Kapazitätsermittlung und Festsetzung 
von Zulassungszahlen 

(1) IFür die Vergabe von Studienplätzen durch 
die Zentralstelle sind Zulassungszahlen nach Arti
kel16 Abs. 1 Nr.14 und nach Maßgabe des Landes
rechts festzusetzen . 2Zu lassungszahl ist die Zahl 
der von der einzelnen Hochschule höchstens aufzu
nehmenden Bewerber in einem Studiengang. 3Sie 
wird auf der Grundlage der jährlichen Aufnahme
kapazität festgesetzt . 4Zulassungszahlen dürfen 
nur für einen bestimmten Zeitraum, höchstens für 
die Dauer eines Jahres, festgesetzt werden. 

(2) 1 Die Zulassungszahlen sind so festzusetzen , 
daß unter Berücksichtigung der personellen, räum
lichen, sächlichen und fachspezifischen Gegeben
'heiten eine erschöpfende Nutzung der Ausbil
dungskapazität erreicht wird; die Qualität in For
schung und Lehre, die geordnete Wahrnehmung 
der Aufgaben der Hochschule insbesondere in For
schung, Lehre und Studium sowie in der Kranken
versorgung sind zu gewährleisten. 2Bei der Erpro
bung neuer Studiengänge und -methoden, bei der 
Neuordnung von Studiengängen und Fachberei
chen und beim Aus- oder Aufbau der Hochschulen 
können Zulassungszahlen abweichend von Satz 1 
festgesetzt werden. 

(3) 1 Die jährliche Aufnahmekapazität wird auf 
der Grundlage des Lehrangebots, des Ausbildungs
aufwands und weiterer kapazitätsbestimmender 
Kriterien ermittelt. 2Dem Lehrangebot liegen die 
Stellen für das hauptamtlich tätige wissenschaft
liche Personal, soweit ihm Lehraufgaben übertra
gen sin4, die Lehraufträge und die dienstrecht
lichen Lehrverpflichtungen zugrunde unter Be
rücksichtigung festgelegter Reduzierungen insbe
sondere im medizinischen Bereich der Krankenver
sorgung und diagnostische Leistungen. 3Der Aus
bildungsaufwand ist durch studiengangspezifische 
Normwerte festzusetzen, die den Aufwand fest
legen, der für die ordnungsgemäße Ausbildung ei
nes Studenten in dem jeweiligen Studiengang 
erforderlich ist. 4Bei der Festsetzung von Normwer
ten sind ausbildungsrechtliche Vorschriften sowie 
der Ausbildungsaufwand in gleichartigen und ver-
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gleichbaren Studiengängen zu beachten. 5Die 
Normwerte haben eine gleichmäßige und erschöp
fende Auslastung der Hochschulen zu gewährlei-

. sten; in diesem Rahmen sind die Hochschulen bei 
der Gestaltung von Lehre und Studium frei. 6Die 
Normwerte werden durch Rechtsverordnung fest
gesetzt. 7 Weitere kapazitätsbestimmende Kriterien 
sind insbesondere die räumlichen und sächlichen 
Gegebenheiten, zusätzliche Belastungen auf 
Grund der bisherigen Entwicklung der Zahl der 
Studienanfänger und Studenten, die Ausstattung 
mit nichtwissenschaftlichen Mitarbeitern, das Ver
bleibeverhalten der Studenten (Schwund) und die 
besonderen Gegebenheiten in den medizinischen 
Studiengängen, insbesondere eine ausreichende 
Zahl von für die Lehre geeigneten Patienten. 

(4) Vor der Festsetzung von Zulassungszahlen 
legt die Hochschule der zuständigen Landesbe
hörde einen Bericht mit ihren Kapazitätsberech
nungen vor. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend, 
wenn für einen nicht in das Verfahren der Zentral
stelle einbezogenen Studiengang eine Zulassungs
zahl festgesetzt wird. 

(6) Bei der Feststellung der Aufnahmekapazität 
gemäß Absatz 3 bleiben ausschließlich kapazitäts
ausgleichende Maßnahmen nach Artikel 10 Abs. 4 
und Maßnahmen zum Ausgleich zusätzlicher Bela
stungen auf Grund der bisherigen Entwicklung der 
Zahl der Studienanfänger und Studepten unbe
rücksichtigt; sie sind gesondert auszuweisen. 

Artikel 8 

Einbeziehung von Studiengängen 

(1) lIn das Verfahren der Zentralstelle ist ein 
Studiengang zum frühestmöglichen Zeitpunkt ein
zubeziehen, wenn für ihn für alle staatlichen Hoch
schulen Zulassungszahlen festgesetzt sind und zu 
erwarten ist, daß die Zahl der Bewerber die Ge
samtzahl der zur Verfügung stehenden Studien
plätze übersteigt, soweit nicht wegen der Art der 
Zugangsvoraussetzungen oder der Auswahlmaß
stäbe den Hochschulen die Entscheidung vorbehal
ten wird. 2In das Verfahren der Zentralstelle soll 
ein Studiengang einbezogen werden, wenn nur für 
die Mehrzahl der staatlichen Hochschulen Zulas
sungszahlen festgesetzt sind und zu erwarten ist, 
daß die Zahl der Bewerber die Gesamtzahl der zur 
Verfügung stehenden Studienplätze mindestens er
reicht. 3Das gleiche gilt, wenn aus anderen Grün
den eine zentrale Vergabe der Studienplätze sinn
voll ist. 

(2) Bei der Einbeziehung eines Studiengangs in 
das Verfahren der Zentralstelle ist insbesondere 
festzulegen, 

1. ob für den Studiengang 

a) ein Verteilungsverfahren (Artikel 9 Abs. 1), 

b) ein allgemeines Auswahlverfahren (Artikel 9 
Abs. 2) oder 

c) ein besonderes Auswahlverfahren (Artikel 9 
Abs.3) 

durchzuführen ist, 

2 . für welche Bewerber die Einbeziehung gilt, 

3. für welche Fälle den Hochschulen die Entschei
dung vorbehalten bleibt . 

(3) lIn den einbezogenen Studiengängen findet 
ein allgemeines Auswahlverfahren statt, sofern 
nicht eine andere Verfahrensart nach Absatz 2 
Nr. l festgelegt wird. 2Die Verfahrensart ist für 
jedes Vergabeverfahren zu überprüfen. 3Die Fest
legung eines Verteilungsverfahrens ist auf höch
stens zwei aufeinanderfolgende Vergabeverfahren 
beschränkt. 

(4) 1 Die Einbeziehung eines Studiengangs in das 
Verfahren der Zentralstelle kann befristet werden. 
2Die Einbeziehung ist aufzuheben, wenn die Vor
aussetzungen dafür entfallen sind oder ein Bedürf
nis für eine zentrale Vergabe der Studienplätze 
nicht mehr besteht. 

Artikel 9 

Verfahrens arten 

(1) In Studiengängen, in welchen in den beiden 
vorangegangenen Semestern alle Bewerber auf 
Grund ihres Hauptantrages (Artikel 15 Abs.3 
Satz 1) zugelassen werden konnten und die Zahl 
der eingeschriebenen Bewerber die Gesamtzahl der 
zur Verfügung stehenden Studienplätze nicht oder 
nicht wesentlich überschritten hat, soll ein Vertei
lungsverfahren festgelegt werden, es sei denn, 
daß auf Grund tatsächlicher Anhaltspunkte zu er
warten ist, daß die Zahl der Einschreibungen die 
Zahl der zur Verfügung stehenden Studienplätze 
wesentlich übersteigen wird. 

(2) In Studiengängen, in welchen im Hinblick 
auf die Einschreibergebnisse vorangegangener Se
mester zu erwarten ist, daß die Einschreibung von 
Bewerbern die Gesamtzahl der zur Verfügung ste
henden Studienplätze so wesentlich übersteigen 
wird, daß ein Verteilungsverfahren nicht angeord
net werden kann, wird ein allgemeines Auswahl
verfahren durchgeführt. 

(3) 1 In Studiengängen, in welchen sich unver
tretbar hohe Anforderungen an den Grad der Qua
lifikation ergeben, soll an die Stelle des allgemei
nen Auswahlverfahrens ein besonderes Auswahl
verfahren treten. 2Das besondere Auswahlverfah
ren soll in der Regel nur in quantitativ bedeut
samen Studiengängen durchgeführt werden. 3Es 
ist aufzuheben, wenn zu erwarten ist, daß die in 
Satz 1 genannten Voraussetzungen entfallen. 

Artikel 10 

Verteilungsverfahren 

(1) I Im Verteilungsverfahren erhält jeder Bewer
ber, der den Studiengang irp Hauptantrag genannt 
hat, einen Studienplatz. 2Ubersteigt die Zahl der 
zu berücksichtigenden Bewerber die Gesamtzahl 
der Studienplätze, legen die Länder fest, wie die 
Bewerber zu verteilen sind. 3 Kommt eine solche Re
gelung nicht oder nicht rechtzeitig zustande? wer
den die Bewerber entsprechend dem AnteIl der 
Zahl der Studienplätze der jeweiligen Hochschule 
an der Gesamtzahl der Studienplätze aller Hoch
schulen auf die Studienorte verteilt. 4 Dabei soll das 
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örtliche Einschreibverhalten der Bewerber berück
sichtigt werden. 

(2) 1Die Bewerber werden entsprechend ihren 
Studienortwünschen auf die Hochschulen verteilt. 
2Reicht die Aufnahmekapazität einer Hochschule 
nicht für alle Bewerber aus, die die Hochschule mit 
erstem Studienortwunsch genannt haben, werden 
die Bewerber an dieser Hochschule vor allem nach 
den für die Ortswahl maßgebenden sozialen, insbe
sondere familiären und wirtschaftlichen Gründen 
zugelassen. 3Die verbleibenden Bewerber erhalten 
einen Studienplatz an einer nachrangig genannten 
Hochschule, soweit dort nach Berücksichtigung 
der Bewerber mit erstem Studienortwunsch noch 
Studienplätze frei sind ; Satz 2 gilt entsprechend. 
41st danach die Zulassung eines Bewerbers an kei
ner von ihm genannten Hochschule möglich, kann 
ihm die Zentralstelle einen Studienplatz an einer 
anderen Hochschule anbieten. 

(3) Bewerber, die einen Studiengang des Vertei
lungsverfahrens im Hilfsantrag genannt haben, er
halten in einem Nachrückverfahren im Rahmen der 
Zulassungszahlen einen Studienplatz nach den 
Grundsätzen des Artikels 13 . 

(4) Soweit als Folge eines Verteilungs verfahrens 
bei einzelnen Hochschulen ein Kapazitätsaus
gleich erforderlich wird, verpflichten sich die Län
der, die hierfür erforderlichen kapazitätserwei
ternden oder sonstigen Maßnahmen zu treffen. 

(5) 1 Im Verteilungsverfahren werden bis zu 5 vom 
Hundert der Gesamtzahl der Studienplätze vorbe
halten für ausländische und staatenlose Bewerber, 
soweit sie nicht Deutschen gleichgestellt sind. 2 Auf 
die Auswahl der Bewerber findet Artikel 12 Abs. 4 
Anwendung. 

Artikel 11 

Auswahl verfahren 

(1) 1In einem Auswahlverfahren werden die Be
werber nach den Artikeln 12 bis 14 und Absatz 3 
ausgewählt. 2Die so ausgewählten Bewerber erhal
ten einen Studienplatz nach den Grundsätzen des 
Artikels 10 Abs. 2 Sätze 1 bis 3. 3Kann ein Bewerber 
danach nicht zugelassen werden, tritt an seine 
Stelle der rangnächste Bewerber der jeweiligen 
Gruppe, der sich für eine Hochschule mit noch 
freien Studienplätzen beworben hat. 

(2) IDen Bewerbern dürfen keine Nachteile ent
stehen 

1. aus der Erfüllung von Dienstpflichten nach Arti
kel 12a des Grundgesetzes und der Übernahme 
solcher Dienstpflichten und entsprechender 
Dienstleistungen auf Zeit sowie für Dienste und 
Leistungen nach Artikel 23 der Verfassung der 
Deutschen Demokratischen Republik ein
schließlich der dem Wehrdienst entsprechenden 
Dienste nach den Buchstaben b bis d der Be
kanntmachung über den Dienst, der der Ablei
stung des Wehrdienstes entspricht, vom 25 . März 
1982 (GEl I Nr. 12 S . 268) bis zur Dauer von drei 
Jahren, 

2. aus dem Dienst als Entwicklungshelfer nach 
dem Entwicklungshelfergesetz vom 18. Juni 
1969 (BGEl I S. 549) in der jeweils geltenden Fas
sung, 

3. aus der Ableistu·ng eines freiwilligen sozialen 
Jahres nach dem Gesetz zur Förderung . eines 
freiwilligen sozialen Jahres vom 17. August 1964 
(BGBI I S . 640) in der jeweils geltenden Fassung, 

4. aus der Betreuung oder· Pflege eines Kindes un
ter 18 Jahren oder eines pflegebedürftigen son
stigen Angehörigen bis zur Dauer von drei Jah
ren. 

2Dies gilt insbesondere bei der Bewertung einer Be
rufstätigkeit, einer Berufsausbildung und eines be
rufsqualifizierenden Abschlusses nach Artikel 13 
Abs.1 Nr. 2. 

(3) Studienplätze nach Artikel 15 Abs. 4, bei 
denen die Zulassung auf den ersten Teil des Stu
diengangs beschränkt ist , weil das Weiterstudium 
im Geltungsbereich dieses Staatsvertrages nicht 
gewährleistet ist, können auch durch Los vergeben 
werden. 

Artikel 12 

Vorab quoten 

(1) In einem Auswahlverfahren sollen bis zu 
zwei Zehnteln der zur Verfügung stehenden Stu
dienplätze vorbehalten werden für: 

1. Bewerber, für die die Ablehnung des Zulassungs
antrages eine außergewöhnliche Härte bedeuten 
würde, 

2. Bewerber, die sich auf Grund entsprechender 
Vorschriften verpflichtet haben, ihren Beruf in 
Bereichen besonderen öffentlichen Bedarfs aus
zuüben, 

3. ausländische und staatenlose Bewerber, soweit 
sie nicht Deutschen gleichgestellt sind, 

4. Bewerber, die in einem noch niCht abgeschlosse
nen Studiengang die Qualifikation für das ge
wählte Studium erworben haben, 

5. Bewerber, die bereits ein Studium in einem an
deren Studiengang abgeschlossen haben (Zweit
studienbewerber). Bewerber, die vor dem Win
tersemester 1991/92 ein Studium an einer Hoch
schule in den in Artikel 1 Abs. 1 des Einigungs
vertrages genannten Ländern und in dem Teil 
des Landes Berlin, in dem das Grundgesetz vor 
dem 3. Oktober 1990 nicht galt , abgeschlossen 
haben, gelten nicht als Zweitstudienbewerber. 

(2) 1 Die Quoten nach Absatz 1 können für die 
Studienplätze je Studienort oder für die Gesamt
zahl aller Studienplätze gebildet werden. 2Dane
ben kann bestimmt werden, daß der Anteil der Stu
dienplätze für die Bewerber nach Absatz 1 Nrn. 4 
und 5 an der Gesamtzahl der Studienplätze je Be
werbergruppe nicht größer sein darf als der Anteil 
dieser Bewerber je Bewerbergruppe an der Ge
samtzahl aller Bewerber. 3Nicht in Anspruch ge
nommene Studienplätze werden nach den Artikeln 
13 oder 14 Abs. 1 Satz 1 Nr.1 vergeben. 

(3) lEine außergewöhnliche Härte liegt vor, 
wenn besondere, vor allem soziale und familiäre 
Gründe in der Person des Bewerbers die sofortige 
Aufnahme des Studiums zwingend erfordern. 2Be
werbern, die geltend machen, daß sie aus von ihnen 
nicht zu vertretenden Umständen daran gehindert 
waren, einen für die Berücksichtigung bei der Aus-
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wahl nach den Artikeln 13 und 14 besseren Wert zu 
erreichen, werden mit dem von ihnen nachgewiese
nen Wert am Vergabeverfahren beteiligt. 

(4) lAusländische und staatenlose Bewerber 
werden in erster Linie nach dem Grad der Qualifi
kation ausgewählt. 2Besondere Umstände, die für 
ein Studium des Bewerbers im Geltungsbereich 
dieses Staatsvertrages sprechen, können berück
sichtigt werden. 3 Als ein solcher Umstand ist insbe
sondere anzusehen, wenn der Bewerber 

1. von einer deutschen Einrichtung zur Förderung 
begabter Studenten für ein Studium ein Stipen
dium erhält, 

2. auf Grund besonderer Vorschriften mit der Ein
weisung in ein Studienkolleg oder eine ver
gleichbare Einrichtung für die Zuteilung eines 
Studienplatzes in dem im Zulassungsantrag ge
nannten Studiengang vorgemerkt ist, 

3. im Geltungsbereich des Staatsvertrages Asyl
recht genießt, 

4. aus einem Entwicklungsland oder einem Land 
kommt, in dem es keine Ausbildungsstätten für 
den betreffenden Studiengang gibt, 

5. einer deutschsprachigen Minderheit im Ausland 
angehört. 

4Verpflichtungen auf Grund zwischenstaatlicher 
Vereinbarungen sind zu berücksichtigen. 

(5) Bewerber nach Absatz 1 Nr.4 werden nach 
dem Grad der Qualifikation ausgewählt. 

(6) Bewerber nach Absatz 1 Nr.5 werden nach 
den Prüfungs ergebnissen des Erststudiums und 
nach den für die Bewerbung für ein weiteres Stu
dium maßgeblichen Gründen ausgewählt. 

(7) Bewerber nach Absatz 1 Nrn. 2 bis 5 können 
nicht im Verfahren nach den Artikeln 13 oder 14 zu
gelassen werden. 

Artikel 13 

Allgemeines Auswahlverfahren 

(1) Im allgemeinen Auswahlverfahren werden 
.die nach Abzug der Studienplätze nach Artikel 12 
verbleibenden Studienplätze nach folgenden 
Grundsätzen vergeben: 

1. Überwiegend nach dem Grad der Qualifikation 
für das gewählte Studium. Die in der Hochschul
zugangsberechtigung ausgewiesenen Leistun
gen, die über die Eignung für den jeweiligen Stu
diengang besonderen Aufschluß geben können, 
sollen gewichtet werden. Qualifikationsgrade, 
die nur geringfügig voneinander abweichen, 
können als ranggleich behandelt werden. Die 
Länder tragen dafür Sorge, daß die Nachweise 
innerhalb eines Landes und im Verhältnis der 
Länder untereinander hinsichtlich der jeweili
gen Anforderungen und Bewertungen vergleich
bar sind. Solange die Vergleichbarkeit im Ver
hältnis der Länder untereinander nicht gewähr
leistet ist, werden für die Auswahl der Studien
bewerber Landesquoten gebildet. Die Quote 
eines Landes bemißt sich zu einem Drittel nach 
seinem Anteil an der Gesamtzahl der Bewerber 
für den betreffenden Studiengang (Bewerber-

anteil) und zu zwei Dritteln nach seinem Anteil 
an der Gesamtzahl der Achtzehn- bis unter Ein
undzwanzigjährigen (Bevölkerungsanteil); für 
die Länder Berlin, Bremen und Hamburg wer
den die sich danach ergebenden Quoten um 
30 vom Hundert erhöht. Bei der Berechnung des 
Bewerberanteils werden nur Personen berück
sichtigt,. die sich für den betreffenden Studien
gang mit ihrem Hauptantrag beworben haben 
und eine Hochschulzugangsberechtigung besit
zen, die von allen Ländern gegenseitig aner
kannt ist; 

2. im übrigen nach der Dauer der Zeit seit dem Er
werb der Qualifikation für den gewählten Stu
diengang (Wartezeit) . Für einen Teil der hiernach 
zu vergebenden Studienplätze kann neben der 
Wartezeit auch der Grad der Qualifikation be
rücksichtigt werden ; in diesem Falle gilt Num
mer 1 Sätze 5 bis 7 entsprechend. Bei der Vergabe 
nach Sätzen 1 und 2 können eine Berufstätigkeit 
oder Berufsausbildung nach dem Erwerb der 
Qualifikation in ihrer Art und Dauer berücksich
tigt und ein vor oder nach dem Erwerb der Quali
fikation außerhalb der Hochschule erlangter be
rufsqualifizierender Abschluß besonders bewer
tet werden. Den Zeiten einer Berufstätigkeit 
oder Berufsausbildung stehen solche Zeiten 
gleich, in denen ein Bewerber wegen der Erfül
lung von Unterhaltspflichten, wegen der Betreu
ung oder Pflege eines Kindes unter 18 Jahren 
oder eines pflegebedürftigen sonstigen Angehö
rigen bis zur Dauer von drei Jahren, wegen 
Krankheit oder aus sonstigen von ihm nicht zu 
vertretenden Gründen keine Berufstätigkeit 
oder Berufsausbildung aufnehmen konnte. Die 
Berücksichtigung einer Berufstätigkeit oder Be
rufsausbildung sowie die besondere Bewertung 
berufsqualifizierender Abschlüsse besteht in 
einer Vergünstigung des Bewerbers bei der Warte
zeit. Zeiten eines Studiums an einer Hochschule 
im Geltungsbereich dieses Staatsvertrages wer
den auf die Wartezeit nicht angerechnet; dies gilt 
nicht für Zeiten eines Studiums an einer Hoch
schule in den in Artikel lAbs. 1 des Einigungs
vertrages genannten Ländern und dem Teil des 
Landes Berlin, in dem das Grundgesetz vor dem 
3. Oktober 1990 nicht galt, vor dem Sommer
semester 1991. Eine über acht Jahre hinausge
hende Dauer der Wartezeit bleibt unberücksich
tigt. 

(2) Für die Entscheidung in den Fällen von Rang
gleichheit der Bewerber kann eine Verbindung der 
Maßstäbe nach Absatz 1 Nrn. 1 und 2 vorgesehen 
werden. 

(3) 1 Haben Bewerber nach Anwendung der Ab
sätze 1 und 2 den gleichen Rang, werden unter 
ihnen diejenigen vorrangig ausgewählt, die dem 
Personenkreis nach Artikel 11 Abs. 2 angehören. 
2Haben danach Bewerber noch den gleichen Rang, 
kann eine Entscheidung durch das Los vorgesehen 
werden. 

Artikel 14 

Besonderes Auswahl verfahren 

(1) llm besonderen Auswahlverfahren werden 
die nach Abzug der Studienplätze nach Artikel 12 
verbleibenden Studienplätze nach folgenden 
Grundsätzen vergeben: 
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1. Überwiegend nach den Leistungen, die sich aus 
dem Nachweis über die Hochschulzugangsbe
rechtigung ergeben, und nach dem Ergebnis 
eines Feststellungsverfahrens. Dabei sollen die 
in der Hochschulzugangsberechtigung nachge
wiesenen Leistungen in der Regel mindestens 
gleichwertig berücksichtigt werden. Artikel 13 
Abs. 1 Nr. 1 Sätze 5 bis 7 gilt entsprechend. Bis zu 
10 vom Hundert der Gesamtzahl der Studien
plätze können den Bewerbern vorbehalten wer
den, die nach dem Ergebnis des Feststellungsver
fahrens die besten Leistungen erbringen; 

2. im übrigen 

a) überwiegend nach der Zahl der Semester, für 
die sich der Bewerber im jeweiligen Studien
gang beworben hat (Bewerbungssemester) , 

b) nach dem Ergebnis eines AuswahlgesRrächs. 
Bewerber, die nach Nummer 1 oder Nuii!mer 2 
Buchstabe a ausgewählt wurden, sowie Be
werber nach Artikel 12 Abs. 1 Nm. 2 bis 5 neh
men am Auswahlgespräch nicht teil. 

2Bei der Vergabe von Studienplätzen werden nur 
Bewerber berücksichtigt, die am Feststellungsver
fahren teilgenommen haben. 

(2) 1 Im Feststellungsverfahren sollen grundsätz
lich nicht die Kenntnisse festgestellt werden, die 
bereits Gegenstand der Bewertung in der Hoch
schulzugangsberechtigung sind; es soll dem Bewer
ber insbesondere Gelegenheit geben, in den bishe
rigen Abschlüssen nicht ausgewiesene Fähigkeiten 
und Kenntnisse nachzuweisen, die für den Studien
erfolg von Bedeutung sein können und an die 
Kenntnisse anknüpfen, die in dem Nachweis über 
die Hochschulzugangsberechtigung bewertet wor
den sind. 2ZU diesem Zweck können insbesondere 
entsprechende Testverfahren durchgeführt wer
den. 3Das Feststellungsverfahren ist hinsichtlich 
der Anforderungen der Bewertung und der Art der 
Durchführung innerhalb des Geltungsbereichs die
ses Staatsvertrages einheitlich zu gestalten. 4 Die 
Organisation einschließlich der Durchführung des 
Tests an den Testorten oder sonstiger mit Feststel
lungsverfahren verbundener Prüfungen obliegt 
staatlichen Einrichtungen, die durch Landesrecht 
bestimmt werden. 5Das Ergebnis eines Feststel
lungsverfahrens hat Gültigkeit für alle Studien
gänge, in denen ein besonderes Auswahlverfahren 
durchgeführt wird. 6Bezieht sich ein Feststellungs
verfahren auf einen bestimmten Studiengang, hat 
das Ergebnis dieses Feststellungsverfahrens Gül
tigkeit nur für diesen Studiengang; das Ergebnis 
eines anderen Feststellungsverfahrens hat für die
sen Studiengang keine Gültigkeit. 7Eine Wieder
holung des Feststellungsverfahrens soll für die Be
werber nicht vorgesehen werden. 8Es kann vorgese
hen werden, daß am Feststellungsverfahren auch 
Schüler der letzten Jahrgangsstufe einer auf das 
Studium vorbereitenden Schulbildung sowie ent
sprechende Schüler von Einrichtungen des Zwei
ten Bildungsweges teilnehmen. 

(3) 1 Während eines Studiums an einer Hoch
schule im Geltungsbereich dieses Staatsvertrages 
können Bewerbungssemester nicht erworben wer
den, es sei denn, es handelte sich um Zeiten eines 
Studiums an einer Hochschule in den in Artikel 1 
Abs. 1 des Einigungsvertrages genannten Ländern 

und in dem Teil des Landes Berlin, in dem das 
Grundgesetz vor dem 3. Oktober 1990 nicht galt, 
vor dem Sommersemester 1991. 2Ein vor oder nach 
dem Erwerb der Qualifikation für den gewählten 
Studiengang außerhalb der Hochschule erlangter 
berufsqualifizierender Abschluß und eine Berufs
tätigkeit nach dem Erwerb der Qualifikation kön
nen in ihrer Art und Dauer besonders bewertet wer
den. 3Dies gilt auch bei der Erfüllung einer Dienst
pflicht oder entsprechenden Dienstleistung oder 
einer sonstigen entsprechenden Tätigkeit durch 
den Personenkreis des Artikels 11 Abs. 2 Satz l. 
4Den Zeiten einer Berufsausbildung oder Berufstä
tigkeit stehen solche Zeiten gleich, in denen der Be
werber wegen der Erfüllung von Unterhaltspflich
ten, wegen Krankheit oder aus sonstigen von ihm 
nicht zu vertretenden Gründen daran gehindert 
war, einen berufsqualifizierenden Abschluß außer
h alb der Hochschule zu erlangen oder eine Berufs
tätigkeit aufzunehmen. 5Die Berücksichtigung der 
besonderen Bewertung eines berufsqualifizieren
den Abschlusses , einer Berufstätigkeit, eines abge
leisteten Dienstes nach Artikel 11 Abs.2 Satz 1 
Nm. 1 bis 3 und einer Tätigkeit nach Artikel 11 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 4 besteht in einer Erhöhung der Zahl der 
Bewerbungssemester. 6Bei Bewerbern, die in dem 
beantragten Studiengang zugelassen worden sind, 
werden Bewerbungssemester erst nach der der Zu-

. lassung folgenden Bewerbung gezählt und Erhö
hungen der Bewerbungssemester nach Satz 5, die 
bis zum Zeitpunkt der Zulassung vorzunehmen 
waren, nicht mehr berücksichtigt. 

(4) 1 Die Auswahlgespräche nach Absatz 1 Satz 1 
Nr.2 Buchstabe b werden von den Hochschulen 
durchgerührt. 2Die Bewerber werden nach dem 
Maß der im Auswahlgespräch festgestellten Moti
vation und Eignung für das Studium des beantrag
ten Studiengangs und für den angestrebten Beruf 
ausgewählt. 3Die Entscheidung über die Auswahl 
trifft der Rektor oder Präsident. 4Das Auswahlge
spräch wird durch vom Rektor oder Präsidenten 
b estimmte Hochschullehrer geführt. 5Die Zahl der 
Teilnehmer am Auswahlgespräch kann öegrenzt 
werden. 6In diesem Fall bestimmt die Zentralstelle 
die Teilnehmer am Auswahlgespräch durch das 
Los. 7Jeder Bewerber kann nur einmal je Studien
gang an einem Auswahlgespräch teilnehmen. 

(5) Kann für einen Studiengang ein Feststel
lungsverfahren nicht durchgeführt werden oder ist 
dessen Ergebnis ganz oder teilweise nicht verwert
bar, wird diesen Bewerbern für die betreffenden 
Vergabeverfahren unter Berücksichtigung des Gra
des der Qualifikation ein Testwert durch Los zuge
ordnet. 

(6) 1 Für die Entscheidung in den Fällen von 
Ranggleichheit der Bewerber nach Absatz 1 Satz 1 
Nr. 1 kann der Vorrang des Bewerbers mit dem bes
seren Ergebnis des Feststellungsverfahrens vorge
sehen werden. 2Haben Bewerber nach Anwendung 
der Absätze 1 bis 5 den gleichen Rang, werden unter 
ihnen diejenigen vorrangig ausgewählt, die dem 
Personenkreis nach Artikel 11 Abs. 2 angehören. 
3Haben danach Bewerber noch den gleichen Rang, 
kann eine Entscheidung durch das Los vorgesehen 
werden. 

(7) 1 Bewerber, die nachweisen, daß sie aus in 
ihrer Person liegenden, von ihnen nicht zu vertre-
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tenden Gründen an der Teilnahme am Feststel
lungsverfahren gehindert waren, werden auf An
trag abweichend von der Regelung des Absatzes 1 
Satz 2 bei der Vergabe von Studienplätzen nach Ab
satz 1 Satz 1 Nr.2 Buchstaben a und b berücksich
tigt. 2Bewerber, die nachweisen, daß sie bereits zur 
Teilnahme am Auswahlgespräch geladen worden 
waren, aber aus in ihrer Person liegenden, von 
ihnen nicht zu vertretenden Gründen am Auswahl
gespräch nicht teilnehmen konnten, werden auf 
Antrag im nächstfolgenden Vergabeverfahren ab
weichend von der Regelung des Absatzes 4 Satz 6 
vorab für die Teilnahme am Auswahlgespräch be
stimmt. 

(8) 1 Von den Teilnehmern am Feststellungsver
fahren können mit deren Einverständnis die für die 
laufende Auswertung des Feststellungsverfahrens 
erforderlichen Angaben über ihren Bildungsgang 
und ihre persönlichen und sozialen Verhältnisse er
hoben werden. 2Die Angaben sind zu anonymisie
ren und dürfen nur zum Zwecke der laufenden Aus
wertung des Feststellungsverfahrens verwertet 
werden. 

Artikel 15 

Verfahrensvorschriften 

(1) Die Zentralstelle ist nach Maßgabe der 
Rechtsverordnungen nach Artikel 16 berechtigt, 
Versicherungen an Eides Statt zu verlangen und 
abzunehmen. 

(2) Die Zentralstelle ermittelt auf Grund der Be
werbungs unterlagen nach den jeweiligen Zulas
sungsbestimmungen, an welcher Hochschule ein 
Bewerber zugelassen werden kann, und läßt ihn zu. 

(3) lFür einen Studiengang werden zunächst die 
Bewerber berücksichtigt, die diesen Studiengang 
an erster Stelle (Hauptantrag) genannt haben. 2Da
nach werden Bewerber, die den Studiengang an 
zweiter oder einer weiteren Stelle (Hilfsanträge) 
genannt haben, in der von ihnen gewählten Reihen
folge der Studiengänge berücksichtigt. 3Sind meh
rere Studiengänge und mehrere Hochschulen ge
nannt, geht der Studiengangwunsch dem Studien
ortwunsch vor. 

(4) Soweit an einer Hochschule für den ersten 
Teil eines Studiengangs eine höhere Ausbildungs
kapazität als für spätere Teile dieses Studiengangs 
besteht, wird die Zulassung auf den ersten Teil des 
Studiengangs beschränkt. 

(5) Die Hochschule ist verpflichtet, den Bewer
ber einzuschreiben, wenn die übrigen Vorausset
zungen für die Aufnahme als Student vorliegen. 

(6) Ein Widerspruchsverfahren gegen Bescheide 
der Zentralstelle über Zulassungsanträge findet 
nicht statt. 

(7) IBeruht die Zulassung durch die Zentral
stelle auf falschen Angaben des Bewerbers, nimmt 
die Zentralstelle sie zurück; ist die Zulassung sonst 
fehlerhaft, kann die Zentralstelle sie zurückneh
men. 2Nach Ablauf eines Jahres ist die Rücknahme 
der Zulassung ausgeschlossen. 

(8) lIm Verfahren nach Artikel 141äßt die jewei
lige Hochschule die Bewerber zu, die nach dem Er
gebnis des Auswahlgesprächs ausgewählt worden 
sind. 2Nicht ausgewählte Bewerber erhalten von 

der Hochschule einen auf die Auswahl in der Quote 
nach Artikel 14 Abs. 1 Satz 1 Nr.2 Buchstabe b 
beschränkten Ablehnungsbescheid. 3Ein Wider
spruchsverfahren gegen Bescheide der Hochschu
len findet nicht statt. 

Artikel 16 

Rech tsverordnungen 

(1) Die Länder bestimmen durch Rechtsverord
nungen insbesondere : 

1. die Verteilungs- und Auswahlkriterien im ein-
zell1en (Artikel 10 bis 14), • 

2. die einzelnen Quoten nach Artikel 10 Abs. 5, Ar
tikel 12 Abs . 1, Artikel 13 Abs. 1 und Artikel 14 
~s. l, 

3. die Einzelheiten des Verteilungsverfahrens 
nach Artikel 10 , 

4. die Festlegungen nach Artikel 8 Abs. 2, 

5. die Einzelheiten des Bewerbungsverfahrens, 
insbesondere die Fälle, in denen Bewerbungen 
an die Zentralstelle zu richten sind, einschließ
lich der Fristen, 

6. die Einzelheiten des Vergabeverfahrens sowie 
die Vergabe nicht in Anspruch genommener 
oder aus anderen Gründen frei gebliebener 
Plätze auch an Bewerber, die die Fristen ver
säumt haben, 

7. die Vergabe der Studienplätze nach Artikel 12 
Abs.4 Satz 3, 

8. die Vergabe der Studienplätze nach Artikel 11 
. Abs.3, 

9. die Einzelheiten des Feststellungsverfahrens 
einschließlich der Voraussetzungen für die Teil
nahme und für den Ausschluß vom Verfahren, 

10. die Einzelheiten der für die laufende Auswer
tung des Feststellungsverfahrens nach Arti
kel14 Abs. 8 erforderlichen Erhebungen, insbe
sondere die von den Teilnehmern am Feststel
lungsverfahren zu erhebenden Angaben, sowie 
die Einzelheiten des Verfahrens der Auswer
tung dieser Angaben, 

11. das Verhältnis des Grades der Qualifikation zu 
dem Ergebnis des Feststellungsverfahrens im 
besonderen Auswahlverfahren, 

12. die Einzelheiten der Auswahl der Teilnehmer 
zum Auswahlgespräch und Grundzüge der 
Durchführung des Auswahlgesprächs, 

13. die Einzelheiten der Einbeziehungund der Auf
hebung der Einbeziehung von Studiengängen, 

14. die Normwerte sowie die Einzelheiten für die 
Kapazitätsermittlung und für die Festsetzung 
von Zulassungszahlen nach Artikel 7. 

(2) Die Rechtsverordnungen der Länder nach 
Absatz 1 müssen übereinstimmen, soweit dies für 
eine zentrale Vergabe der Studienplätze notwendig 
ist. 
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Artikel 17 

Haushalt der Zentralstelle 

(1) Der Haushaltsvorentwurf bedarf der Zu
stimmung der Kultusminister und der Finanzmini
ster der Länder mit einer Mehrheit von jeweils zwei 
Dritteln der Stimmen. 

(2) 1 Das Sitzland verpflichtet sich, den Haushalt 
der Zentralstelle nach den Beschlüssen der Kultus
minister und der Finanzminister der Länder in sei
nen Haushaltsplan aufzunehmen. 2Die Länder ver
pflichten sich, dem Sitzland den rechnungsmäßi
gen Zuschußbetrag anteilig zu erstatten. 3Der Be
trag wird auf die einzelnen Länder zu zwei Dritteln 
nach dem Verhältnis ihrer Steuereinnahmen und 
zu einem Drittel nach dem Verhältnis ihrer Bevöl
kerungszahl umgelegt. 4Als Steuereinnahmen gel
ten die im Länderfinanzausgleich zugrunde geleg
ten Steuereinnahmen der Länder. 5Die Steuerein
nahmen erhöhen oder vermindern sich um die Be
träge, welche die Länder im Rahmen des Länder
finanzausgleichs von anderen Ländern erhalten 
oder an andere Länder abführen. 6Maßgebend sind 
die Steuereinnahmen und die vom Statistischen 
Bundesamt für den 30. Juni festgestellte Bevölke
rungszahl des dem Haushaltsjahr zwei Jahre vor
ausgehenden Haushaltsjahres. 

(3) IDie in die Haushaltsrechnung der Zentral
stelle nicht eingehenden besonderen Kosten des 
Sitzlandes werden von den übrigen Ländern nach 
Abzug des auf das Sitzland entfallenden Anteils 
dem Sitzland abgegolten. 2Hierfür gelten die Be
stimmungen des Absatzes 2 entsprechend. 

(4) IDie Anteilsbeträge der Länder werden im 
Laufe eines jeden Haushaltsjahres in zwei Teilbe
trägen zum 1. Januar und zum 1. Juli nach den An
sätzen des Haushaltsplanes fällig. 2Über- und Min
derzahlungen gegenüber dem sich nach der J ahres
rechnung ergebenden Finanzbedarf werden bei 
dem zweiten Teilbetrag des folgenden Haushalts
jahres ausgeglichen. 

(5) IFür die Bewirtschaftung der im Haushalts
plan ausgewiesenen Einllahmen und Ausgaben und 
für die Prüfung der Jahresrechnung sind die im 
Sitzland geltenden Vorschriften maßgebend. 2Das 
Sitzland teilt das Ergebnis des Prüfungsverfahrens 
den vertragschließenden Ländern mit . 

Artikel 18 

Finanzierung des Tests 

1 Für die Entwicklung eines Tests im Rahmen des 
Feststellungsverfahrens nach Artikel 14 sowie für 
die erforderlichen Begleituntersuchungen tragen 
die Länder anteilig die Kosten; Artikel 17 Abs.2 
Sätze 3 bis 6 gilt entsprechend. 2Über die Bereit
stellung der Mittel wird jährlich von den Kultusmi
nistern und Finanzministern der Länder jeweils 
mit Zweidrittelmehrheit der Stimmen beschlossen. 

Artikel 19 

Staatlich anerkannte Hochschulen 

IStaatlich anerkannte Hochschulen können auf 
Antrag des Landes mit Zustimmung des Trägers in 
das Verfahren der Zentralstelle einbezogen werden. 

2:Qie Entscheidung trifft der Verwaltungsausschuß. 
30ffentliche nichtstaatliche Fachhochschulen gel
ten als staatlich anerkannte Hochschulen im Sinne 
dieses Staatsvertrages. 

Artikel 20 

Ordnungswidrigkei ten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer bei einer Be
werbung gegenüber der Zentralstelle vorsätzlich 
oder fahrlässig falsche Angaben über die für die 
Vergabe der Studienplätze maßgeblichen Daten 
macht. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zu 10 000 DM geahndet werden. 

(3) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne 
des § 36 Abs.1 Nr.1 des Gesetzes über Ordnungs
widrigkeiten ist die Zentralstelle. 

Artikel 21 

Übergangsvorschriften 

(1) lIst ein Studiengang nach Artikel 8 Abs. 1 in 
das Verfahren der Zentralstelle einbezogen, kön
nen die Studienplätze dieses Studienganges an 
Hochschulen in den in Artikel lAbs. 1 des Eini
gungsvertrages genannten Ländern und dem Teil 
des Landes Berlin, in dem das Grundgesetz vor dem 
3. Oktober 1990 nicht galt, bis einschließlich dem 
Vergabeverfahren zum Wintersemester 1995/96 
auch dann in einem gesonderten Verfahren verge
ben werden, wenn dieser Studiengang nach Inhalt 
und Abschluß im wesentlichen dem einbezogenen 
Studiengang an den Hochschulen in den anderen 
Ländern entspricht. 2Über die Vergabe von Stu
dienplätzen in einem gesonderten Verfahren nach 
Satz 1 beschließt der Verwaltungsausschuß; Arti
kel4 Abs. 4 Satz 2 findet Anwendung. 

(2) Bis zur Durchführung eines gesamtdeut
schen Länderfinanzausgleichs finden die Regelun
gen der Artikel 17 und 18 mit folgender Maßgabe 
Anwendung: 
1. Eine Beteiligung der in Artikel lAbs. 1 des 

Einigungsvertrages genannten Länder an der 
Grundfinanzierung nach Artikel 17 und 18 er
folgt nicht; der Anteil des Landes Berlin wird auf 
der bisherigen Basis berechnet. 

2. Den durch die Ausdehnung des Aufgabenbe
reichs auf die in Artikel lAbs. 1 des Einigungs
vertrages genannten Länder und den Teil des 
Landes Berlin, in dem das Grundgesetz vor dem 
3. Oktober 1990 nicht galt, bedingten Zuschuß
bedarf (beitrittsbedingter Bedarf) tragen die in 
Artikel 1 Abs.1 des Einigungsvertrages genann
ten Länder und das Land Berlin allein; dabei 
wird der von diesen Ländern jeweils aufzubrin
gende Anteil nach der Bevölkerungszahl umge
legt. 

Artikel 22 

Schlußvorschriften 

(1) IDieser Staatsvertrag tritt am ersten Tag des 
Monats in Kraft, der auf den Monat folgt, in dem 
die letzte Ratifikationsurkunde bei der Staatskanz
lei des Sitzlandes hinterlegt ist. 2Er findet erstmals 
auf das seinem Inkrafttreten unmittelbar nachfol-
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gende Vergabeverfahren, frühestens jedoch auf das 
Vergabeverfahren zum Wintersemester 1993/94, 
und auf ein vor diesem Vergabeverfahren im Rah
men des Verfahrens nach Artikel 14 durchzufüh
renden Feststellungsverfahrens Anwendung. 3Der 
Staatsvertrag über die Vergabe von Studienplätzen 
vom 14. Juni 1985 tritt mit Abschluß des Vergabe
verfahrens außer Kraft, das dem Vergabeverfahren 
nach Satz 2 vorangeht. 4Von der Zentralstelle vor 
dem Inkrafttreten dieses Staatsvertrages im Rah
men des Feststellungsverfahrens erlassene Be
scheide bleiben rechtswirksam. 

(2) Dieser Staatsvertrag kann von jedem Land 
durch schriftliche Erklärungen gegenüber den 
übrigen vertragschließenden Ländern zum Schluß 
eines Kalenderjahres mit einer Frist von zwei Jah
ren gekündigt werden, erstmals zum Ablauf des 
fünften vollen Kalenderjahres nach seinem In
krafttreten. 

(3) I Nach Außerkrafttreten dieses Staatsvertra
ges ist die Zentralstelle aufzulösen. 2Die Bedienste
ten, die nicht durch Kündigung entlassen werden 
können, sind nach Möglichkeit von den Ländern in 
geeignete Verwaltungsbereiche zu übernehmen. 
3Die Vorschriften des Sitzlandes über die beamten
rechtlichen Folgen bei Auflösung von Behörden 
bleiben unberührt. 

(4) Die Länder sind verpflichtet, dem Sitzland 
alle in Ausführung dieses Staatsvertrages entste
henden Aufwendungen für Verpflichtungen, die 
über das Ende dieses Staatsvertrages hinaus beste
hen bleiben, nach Maßgabe des Artikels 17 Abs. 2 zu 
erstatten. 

(5) Über die Verwendung des der Zentralstelle 
dienenden Vermögens beschließen die Kultusmini
ster und Finanminister der Länder mit einer Mehr
heit von jeweils zwei Dritteln der Stimmen. 

Bonn, den 12. März 1992 

Für das Land Baden-Württemberg 

Erwin Teufel 

Für den Freistaat Bayern 

Max Streibl 

Für das Land Berlin 

Eberhard Diepg en 

Für das Land Brandenburg 

Dr. Manfred Stolpe 

Für die Freie Hansestadt Bremen 

Klaus Wedemeier 

Für die Freie und Hansestadt Hamburg 

Thomas Mirow 

Für das Land Hessen 

Hans Eichel 

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern 

i . A. Mathias Zender 

Für das Land Niedersachsen 

Jürgen Tr e t tin 

Für das Land Nordrhein-Westfalen 

i. V. Wolfgang Clemen t 

Für das Land Rheinland-Pfalz 

Rudolf Scharpin g 

Für das Saarland 

Oskar L a fon t ai n e 

Für den Freistaat Sachsen 

Dr. Kurt Biedenkopf 

Für das Land Sachsen-Anhalt 

Dr. Werner Mün ch 

Für das Land Schleswig-Holstein 

Eva Rühmkorf 

Für das Land Thüringen 

Dr. Bernhard V 0 gel 
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Fünfte Verordnung 
zur Änderung der 

Verordnung über die Zuständigkeit 
zur Ausführung von Verordnungen 
der Europäischen Gemeinschaften 

im Bereich 
landwirtschaftliche Marktordnung 

Vom 19. Januar 1993 

Auf Grund des Art. 1 des Gesetzes über die Zu
ständigkeit zur Ausführung von Verordnungen der 
Europäischen Gemeinschaften (BayRS 103-3-S) 
erläßt die Bayerische Staatsregierung folgende Ver
ordnung: 

§ 1 

§ 3 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung über die Zu
ständigkeit zur Ausführung von Verordnungen der 
Europäischen Gemeinschaften im Bereich land
wirtschaftliche Marktordnung vom 11. März 1986 
(GVBl S.23, BayRS 7841-1-E), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 7. April 1992 (GVBl S . 72), 
wird wie folgt geändert: 

1. Nach dem Wort " obliegen " wird das Wort "insbe
sondere" eingefügt. 

2. Nach Nummer 7 wird ein Komma gesetzt und 
folgende Nummer 8 angefügt: 

,,8. die Erteilung von Gestattungen nach Art. 11 
Abs. 6 Buchst. a" . 

§ 2 

Di'ese Verordnung tritt mit Wirkung vom 24. Juli 
1992 in Kraft. 

München, den 19. Januar 1993 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Dr. h . c. Max Strei bl 
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